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Satzung der VIB Vermögen AG 

I. 

Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 

(1) Die Gesellschaft führt die Firma VIB Vermögen AG. 

(2) Sie hat den Sitz in Neuburg/Donau. 

(3) Das Geschäftsjahr der Gesellschaft ist das Kalenderjahr. 

 

§ 2 

(1) Gegenstand des Unternehmens sind der Erwerb und die Verwaltung eigenen Vermögens, 
insbesondere von Immobilien und Beteiligungen an anderen Unternehmen und 
Gesellschaften. Die Gesellschaft übt keine Tätigkeit aus, die einer staatlichen 
Genehmigung bedarf. Die Gesellschaft kann den Unternehmensgegenstand selbst oder 
durch Tochter- und Beteiligungsunternehmen verwirklichen. 

(2) Soweit gesetzlich zulässig, ist die Gesellschaft zu allen Geschäften und Maßnahmen 
berechtigt, die geeignet erscheinen, den Gesellschaftszweck zu fördern, insbesondere 
zum Erwerb und zur Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken, zur 
Errichtung von Zweigniederlassungen im In- und Ausland sowie zum Abschluss von 
Unternehmensverträgen. 

§ 3 

(1) Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen durch Veröffentlichung im elektronischen 
Bundesanzeiger, soweit vom Gesetz nicht eine andere Bekanntmachungsform 
vorgeschrieben ist. 

(2) Informationen an die Inhaber zugelassener Aktien der Gesellschaft können im Wege der 
Datenfernübertragung übermittelt werden. 

II. 

Grundkapital und Aktien 

§ 4 

(1) Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 33.054.587,00 

- i.W. Euro dreiunddreizigmillionenvierundfünfzigtausendfünfhundertsiebenundachtzig -  

Es ist eingeteilt in 33.054.587 Stückaktien. 
 
Die Aktien lauten auf den Namen. Die Aktionäre haben der Gesellschaft zur Eintragung in das 
Aktienregister die gesetzlich vorgeschriebenen Angaben zu machen sowie eine E-Mailadresse 
mitzuteilen. Mitzuteilen ist ferner, inwieweit die Aktien demjenigen, der als Inhaber im 
Aktienregister eingetragen werden soll, gehören. 
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(2) Vom ursprünglichen Grundkapital in Höhe von EUR 2.556.460.00 haben übernommen 

a) die VR Neuburg/Donau Beteiligungs GmbH & Co. Immobilien KG 
Aktien in Höhe von 25 % des Grundkapitals, somit 319.500 Stückaktien, 
durch Sacheinlage gemäß Absatz 3, 

b) die VR Hausverwaltungs GmbH 
Aktien in Höhe von 75 % des Grundkapitals, somit 958.000 Stückaktien, durch 
Sacheinlage gemäß Absatz. 

(3) Die Sacheinlagen gemäß Absatz 2 wurden in voller Höhe dadurch erbracht, dass 

a) die Aktionäre, die zwischen ihnen bestehende offene Handelsgesellschaft 
unter der Firma VIB Vermögen GmbH & Co. OHG mit dem Sitz in Neuburg a. 
d. Donau formwechselnd nach den §§ 190 ff. UmwG in die Rechtsform der 
AG umgewandelt haben, 

b) das nach Abzug der Schulden verbleibende (frei) Vermögen der 
vorgenannten OHG dem Nennbetrag des Grundkapitals der AG mindestens 
entspricht und die Anteile der Gesellschafter der OHG am freien Vermögen 
dieser Gesellschaft den von ihnen gemäß Absatz 2 übernommenen Aktien 
entsprechen. 

(4) Trifft im Falle einer Kapitalerhöhung der Erhöhungsbeschluss keine   Bestimmung darüber, 
ob die neuen Aktien auf den Inhaber oder auf den Namen lauten sollen, so lauten sie 
ebenfalls auf den Namen. 

(5) Der Anspruch des Aktionärs auf Verbriefung seines Anteils ist ausgeschlossen. 

(6) (aufgehoben) 

(7) (aufgehoben) 

(8) Das Grundkapital ist um bis zu EUR 16.527.293,00, eingeteilt in bis zu 16.527.293 
Stückaktien, bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2025). Die bedingte Kapitalerhöhung wird 
nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber beziehungsweise Gläubiger von Wandel- 
und/oder Optionsschuldverschreibungen ("Schuldverschreibungen") oder die zur 
Wandlung Verpflichteten aus gegen Bareinlage ausgegebenen Options- oder 
Wandelanleihen, die aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung 
vom 06.08.2025 bis zum 05.08.2030 von der Gesellschaft ausgegeben werden, von 
Wandlungs-/Optionsrechten Gebrauch machen, beziehungsweise Wandlungs-/ 
Optionspflichten genügen, oder soweit Andienungen von Aktien erfolgen und nicht 
andere Erfüllungsformen zur Bedienung eingesetzt werden. Die Ausgabe der neuen Aktien 
erfolgt nach Maßgabe des vorstehend bezeichneten Ermächtigungsbeschlusses jeweils 
zu bestimmenden Options- oder Wandlungspreis. Die neuen Aktien nehmen von Beginn 
des Geschäftsjahres an, in dem sie durch Ausübung von Wandlungs-/Optionsrechten 
oder durch Erfüllung von Wandlungs- /Optionspflichten entstehen, am Gewinn teil. 
Soweit rechtlich zulässig, kann der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats die 
Gewinnbeteiligung neuer Aktien abweichend von § 60 Abs. 2 AktG, auch für ein bereits 
abgelaufenes Geschäftsjahr, festlegen. Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung von bedingten 
Kapitalerhöhungen festzusetzen. 

(9) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 
29.08.2027 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals um bis zu 
insgesamt höchstens EUR 8.982.243,00 durch Ausgabe bis zu 8.982.243 neuer auf den 
Namen lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen 
(Genehmigtes Kapital 2022). Dabei ist den Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen. 
 
Die neuen Aktien können auch durch ein oder mehrere durch den Vorstand bestimmte 
Kreditinstitute, Wertpapierinstitute oder nach § 53 Abs. 1 Satz 1 oder § 53b Abs. 1 Satz I 
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oder Abs. 7 des Gesetzes über das Kreditwesen tätige Unternehmen und/oder ein 
Konsortium solcher Institute bzw. Unternehmen mit der Verpflichtung übernommen 
werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten (mittelbares Bezugsrecht). 
 
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das gesetzliche 
Bezugsrecht der Aktionäre in folgenden Fällen auszuschließen: 

- Bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen gemäß §§ 203 Abs. 1, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG, 
bei denen der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis nicht wesentlich 
unterschreitet. Diese Ermächtigung zum Bezugsrechtsauschluss gilt aber nur unter der 
Maßgabe, dass die unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß §§ 203 Abs. 1, 186 Abs. 
3 Satz 4 AktG ausgegebenen neuen Aktien insgesamt zehn vom Hundert des 
Grundkapitals nicht überschreiten dürfen, und zwar weder im Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung. Auf diese 
Begrenzung auf 10% des Grundkapitals sind Aktien anzurechnen, die von der 
Gesellschaft in direkter oder entsprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 
während der Laufzeit dieser Ermächtigung bis zum Zeitpunkt ihrer Ausübung 
ausgegeben oder veräußert wurden, insbesondere gilt dies auch für die Veräußerung 
eigener Aktien; 

- Bei Sachkapitalerhöhungen, insbesondere - aber ohne Beschränkung hierauf - zum 
Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen, Beteiligungen an Unternehmen (auch 
im Rahmen von Umwandlungen gemäß dem Umwandlungsgesetz) sowie von 
Immobilien, lmmobilienportfolios oder (auch gegen die Gesellschaft gerichteten) 
Forderungen; 

- Zum Ausgleich von Spitzenbeträgen, die sich aufgrund des Bezugsverhältnisses 
ergeben. 

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren 
Einzellheiten der Durchführung von Kapitalerhöhungen aus dem Genehmigten 
Kapital 2022 insbesondere den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die 
Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen. 

Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend der 
jeweiligen Durchführung der Kapitalerhöhung aus dem Genehmigten Kapital 2022 
oder nach Ablauf der Ermächtigungsfrist anzupassen. 

(10) (aufgehoben) 

(11) (aufgehoben) 

III. 

Der Vorstand 

§ 5 

(1) Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Personen. 

(2) Der Aufsichtsrat bestellt die Vorstandsmitglieder und bestimmt ihre Zahl. Er kann ein 
stellvertretendes Vorstandsmitglied bestellen. 

(3) Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein  
Vorstandsmitglied gemeinschaftlich mit einem Prokuristen vertreten. 
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(4) Der Aufsichtsrat kann bestimmen, dass ein Vorstandsmitglied einzeln zur Vertretung der 
Gesellschaft befugt sein soll. Der Aufsichtsrat kann Vorstandsmitgliedern Befreiung von 
dem Verbot der Mehrfachvertretung nach § 181 2. Alt. BGB erteilen. 

IV. 

Der Aufsichtsrat 

§ 6  

(1) Der Aufsichtsrat besteht aus vier Mitgliedern. Die Wahl der Aufsichtsratsmitglieder 
erfolgt jeweils für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die 
Entlastung für das vierte Geschäftsjahr, nach dem Beginn der Amtszeit beschließt, sofern 
die Hauptversammlung, keine kürzere Amtszeit beschließt. Hierbei wird das 
Geschäftsjahr, in dem ihre Amtszeit beginnt, nicht mitgerechnet. 

(2) Wird ein Aufsichtsratsmitglied anstelle eines ausscheidenden Mitglieds gewählt, so 
besteht sein Amt für den Rest der Amtsdauer des ausscheidenden Mitglieds. 

(3) Jedes Mitglied des Aufsichtsrats kann sein Amt unter Einhaltung einer einmonatigen 
Kündigungsfrist auch ohne wichtigen Grund durch schriftliche Erklärung gegenüber dem 
Vorstand niederlegen. 

(4) Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden sowie einen Stellvertreter. 

(5) Gleichzeitig mit den ordentlichen Aufsichtsratsmitgliedern kann für jedes 
Aufsichtsratsmitglied ein Ersatzmitglied gewählt werden. Das Ersatzmitglied tritt für die 
Dauer der restlichen Amtszeit an dessen Stelle. 

§ 7  

(1) Aufsichtsratssitzungen werden vom Vorsitzenden, im Falle seiner Verhinderung  
von seinem Stellvertreter, einberufen, so oft das Gesetz oder die Geschäfte dies  
erfordern. 

(2) De Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens drei Mitglieder an der 
Beschlussfassung teilnehmen. Den Vorsitz führt der Aufsichtsratsvorsitzende oder sein 
Stellvertreter. Über die Art der Beschlussfassung entscheidet der Vorsitzende des 
Aufsichtsrats, im Falle seiner Verhinderung sein Stellvertreter. 

(3) Aufsichtsratsmitglieder, die verhindert sind, an einer Sitzung des Aufsichtsrats 
teilzunehmen, können durch ein anderes von ihnen schriftlich hierzu ermächtigtes 
Aufsichtsratsmitglied eine schriftliche Stimmabgabe überreichen lassen. 

(4) Beschlüsse können auch ohne Einberufung einer Sitzung im Wege schriftlicher, 
telegrafischer oder fernmündlicher Abstimmung gefasst werden, wenn der Vorsitzende 
des Aufsichtsrats oder sein Stellvertreter dies anordnet und kein Mitglied des 
Aufsichtsrats diesem Verfahren widerspricht. 

(5) Die Beschlüsse des Aufsichtsrats werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst, soweit 
nicht gesetzlich etwas anderes vorgesehen ist. Im Falle der Stimmengleichheit hat der 
Vorsitzende des Aufsichtsrats zwei Stimmen (Stichentscheid). 

(6) Willenserklärungen des Aufsichtsrats werden namens des Aufsichtsrats durch den 
Vorsitzenden oder seinen Stellvertreter abgegeben. 

(7) Der Vorstand ist berechtigt, an den Sitzungen des Aufsichtsrats teilzunehmen, wenn nicht 

http://berechtigt.an/
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durch besonderen Beschluss des Aufsichtsrats die Teilnahme ausgeschlossen wird. In 
den Sitzungen des Aufsichtsrats hat der Vorstand die erforderlichen Auskünfte über 
geschäftliche Angelegenheiten zu erteilen. 

§ 8  

Der Aufsichtsrat hat zu bestimmen, dass bestimmte Arten von Geschäften nur mit seiner 
Zustimmung vorgenommen werden dürfen. 

V. 

Hauptversammlung 

§ 9 

(1) Die Hauptversammlung findet am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen Ort in Bayern 
statt. Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass die Hauptversammlung ohne physische 
Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten am Ort der Hauptversammlung 
abgehalten wird (virtuelle Hauptversammlung). Diese Ermächtigung gilt für einen Zeitraum 
von fünf Jahren nach Eintragung dieser Satzungsregelung in das Handelsregister der 
Gesellschaft. Auf die virtuelle Hauptversammlung finden alle Regelungen dieser Satzung für 
Hauptversammlungen Anwendung, soweit nicht das Gesetz zwingend etwas anderes 
vorsieht oder in dieser Satzung ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist. 

(2) Die Hauptversammlung wird vom Vorstand oder dem Aufsichtsrat einberufen. 

(3) Die Hauptversammlung ist - soweit gesetzlich keine kürzere Frist zulässig ist - mindestens 
dreißig Tage vor dem Tag der Versammlung einzuberufen. Der Tag der Hauptversammlung 
und der Tag der Einberufung sind nicht mitzurechnen. Diese Einberufungsfrist verlängert sich 
um die Tage der Anmeldefrist gemäß § 9 Abs. 4 Satz 2 dieser Satzung. 

(4) Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur 
diejenigen Aktionäre berechtigt, die im Aktienregister eingetragen sind und sich rechtzeitig 
vor der Hauptversammlung unter Wahrung der Textform (§ 126 b BGB) angemeldet haben. 
Die Anmeldung muss der Gesellschaft unter der in der Einberufung zur Hauptversammlung 
hierfür mitgeteilten Adresse mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung zugehen. 
Der Tag der Hauptversammlung und der Tag des Zugangs sind nicht mitzurechnen. In der 
Einberufung kann eine kürzere, in Tagen zu bemessende Frist für die Anmeldung vorgesehen 
werden. 

(5) Die Anmeldung muss in deutscher oder englischer Sprache erfolgen. 

(6) Mitgliedern des Aufsichtsrats ist bei virtuellen Hauptversammlungen die Teilnahme im Wege 
der Bild- und Tonübertragung gestattet. 

(7) Der Versammlungsleiter leitet die Verhandlung und bestimmt die Reihenfolge der 
Gegenstände der Tagesordnung sowie die Art und Reihenfolge der Abstimmungen. Der 
Versammlungsleiter kann das Frage- und Rederecht der Aktionäre zeitlich angemessen 
beschränken. Er ist insbesondere berechtigt, zu Beginn der Hauptversammlung oder 
während ihres Ablaufs einen zeitlich angemessenen Rahmen für den ganzen 
Hauptversammlungsverlauf, die Aussprache zu einzelnen Tagesordnungspunkten oder für 
den einzelnen Frage- oder Redebeitrag zu setzen. 

(8) Die Hauptversammlung wird durch den Aufsichtsratsvorsitzenden, bei dessen Verhinderung 
durch seinen Stellvertreter, geleitet. 



Seite 7 von 7 

 

§ 10 

(1) Das Stimmrecht kann auch durch Bevollmächtigte ausgeübt werden. Soweit nicht im 
Gesetz anderweitige zwingende Festlegungen zur Vollmachtserteilung, zu ihrem Widerruf 
und zum Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft getroffen sind, 
bedarf eine Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber 
der Gesellschaft der Textform (§ 126 b BGB). In der Einberufung der Hauptversammlung 
kann eine Erleichterung bestimmt werden. § 135 AktG bleibt unberührt. Die Gesellschaft 
kann in die Einberufung Bestimmungen zu der Art und Weise treffen, wie ihr der Nachweis 
der Bestellung eines Bevollmächtigten übermittelt werden kann. Bevollmächtigt ein 
Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen 
zurückweisen. 

(2) Die Beschlüsse der Hauptversammlung werden, soweit nicht zwingend gesetzliche 
Vorschriften etwas Abweichendes bestimmen, mit einfacher Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen gefasst. Soweit das Aktiengesetz außerdem zur Beschlussfassung eine 
Mehrheit des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals vorschreibt, genügt, 
soweit dieses gesetzlich zulässig ist, die einfache Mehrheit des vertretenen Kapitals. 

(3) Zu Änderungen der Satzung, die lediglich die Fassung betreffen, ist der Aufsichtsrat 
ermächtigt. 

VI. 

Jahresabschluss und Gewinnverwendung 

§11 

In den ersten drei Monaten eines jeden Geschäftsjahres hat der Vorstand für das vergangene 
Geschäftsjahr den Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang) sowie den 
Lagebericht aufzustellen und soweit gesetzlich geboten dem Abschlussprüfer vorzulegen. 
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